
 

 

1 

Stellungnahme des BDF zu möglichen Maßnahmen zur Reduktion von 
Stickoxid-Emissionen durch den Luftverkehr –  

Reaktion auf den CE Delft Fragebogen vom Januar 2008 
 
 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
Der BDF 
 

�  weist dringlich darauf hin, dass technologische Verbesserungen und internationale 
Standardsetzung die besten Instrumente sind, um CO2 als auch NOX wesentlich und 
nachhaltig zu reduzieren; 
 

�  ist überzeugt, dass diesbezüglich die hervorgehobene Aufgabe der ICAO zur Setzung 
verbindlicher Standards erhalten, wenn nicht sogar bestärkt werden sollte; 
 

�  empfiehlt, dass die EU von der Verabschiedung unilateraler Maßnahmen absieht, 
unabhängig davon, ob es sich dabei um Standards oder operative Beschränkungen 
handelt; 
 

�  muss in den Dialog mit einbezogen werden. Allein Airline-Vertreter verfügen über die 
notwendige Kenntnis der operativen Maßnahmen, auf die es in der Studie eigentlich 
ankäme; 
 

�  empfiehlt, den in Deutschland gerade laufenden Pilotversuch zu NOx-abhängigen 
Flughafenentgelten mit großer Aufmerksamkeit zu beobachten und ggf. auf die 
europäische Ebene auszuweiten; 

 
�  wünscht Zugang zu den Dokumenten, die von den Beratern der Kommission verwendet 

werden, insbesondere bezüglich des aktuellen Standes von NOX-Ausstößen. 
 

 
Besondere Anmerkungen 
 
I) Einleitung 
In den einleitenden Bemerkungen des Konsultationspapiers stellen die Berater fest, dass die 
International Civil Aviation Organziation (ICAO) technische Konstruktionsstandards für die 
Triebwerkzertifizierung empfohlen habe, um NOX-Emissionen an der Quelle zu begrenzen. 
Diese Standards hätten sich bisher als ungenügend gezeigt, um den beträchtlichen Anstieg von 
NOX-Emissionen von Flugzeugen in absoluten Zahlen zu vermeiden; dieser Trend werde sich in 
der Zukunft fortsetzen. Der Arbeit des Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) 
der ICAO zufolge werde geschätzt, dass diese Emissionen über die nächsten zwei Jahrzehnte 
weiterhin stark ansteigen. Werde nichts unternommen, so sei zu erwarten, dass der NOx-
Beitrag des Luftverkehrs zu den Problemen der Luftqualität und des Klimawandels für viele 
Jahre erheblich steigen werde. 
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Anmerkung: 
 
Der BDF ist der Auffassung, dass diese Aussage gemäßigt werden sollte. Sollten die ACARE 
Vorgaben einer 80 %igen Reduktion von NOX bis 2020 erreicht werden, so könnte der erwartete 
weitere Anstieg von NOX über die nächsten zwei Jahrzehnte bedeutsam reduziert werden. 
 
 
II) Nicht erschöpfende Liste von Strategien zur NOX-Reduktion 
 
Die strategischen Maßnahmen sind in vier Gruppen unterteilt: 
 

1. Standards für Emissionen an der Quelle 
2. Operative Verfahren zur Reduzierung von NOX 
3. Ökonomische und finanzielle Anreize 
4. Sonstige Maßnahmen 

 
 
Anmerkungen: 
 

�  Alle Verkehrsträger sollten gleich behandelt werden, um die Diskriminierung des 
Luftfahrtsektors zu vermeiden. 

�  NOX ist zwar ein Treibhausgas (Nicht-Kyoto-Gas), hat aber nur sekundäre 
Klimawirkung (d.h. durch Ozon-Produktion). 

�  Einige der von den Beratern vorgetragenen Optionen könnten von 
Rechtsproblemen begleitet sein, die das Risiko internationaler Streitigkeiten mit 
sich bringen. 

�  Die erforderlichen Maßgaben für die Triebwerksherstellung werden bereits von 
staatlicher Seite vorgegeben. Jedes neu entwickelte Triebwerk muss zunächst 
durch den Staat und von internationalen Stellen zertifiziert und für den 
internationalen und operativen Gebrauch zugelassen werden, ehe es überhaupt 
eingesetzt werden darf. Daraus kann gefolgert werden, dass jedes Bestreben, 
NOX-Emissionen dauerhaft zu reduzieren, mit der Entwicklung und 
Implementierung von neuen internationalen Standards (innerhalb der ICAO) oder 
gleichwertigen freiwilligen Vereinbarungen der Industrie beginnen sollte. 

 
 
1. Standards für Emissionen an der Quelle 
 
a. Als mögliche Maßnahme zur NOx-Reduktion wird die Möglichkeit der EU genannt, auf eine 
Verschärfung vorhandener ICAO Standards im Hinblick NOX-Emissionen beim Start- und 
Landevorgang (LTO) bei neuen Triebwerken hinzuwirken; die EU könne ihr Engagement für 
eine gesteigerte Stringenz von ICAO Standards erhöhen. 
 
Anmerkungen: 
 
ICAO Standards sollten in erster Linie das Instrument zum Umgang mit NOX-Emissionen sein, 
da diese Standards auf alle Flugzeuge und Betreiber weltweit Anwendung finden. Zusätzlich 
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garantiert der CAEP-Prozess der ICAO, dass die Prinzipien „technische Realisierbarkeit“, 
„Vorteilhaftigkeit für die Umwelt“ und „Wirtschaftlichkeit“ beachtet sowie Zielkonflikte und 
Wechselwirkungen identifiziert und berücksichtigt werden. Jeder Schritt in Richtung größerer 
Stringenz sollte ausschließlich im Rahmen des ICAO-Prozesses unternommen werden. Isolierte 
Aktionen der EU, die zu Lasten der Einheitlichkeit internationaler Standards führen würden, 
sollten vermieden werden. 
 
Es steht den EU-Staaten frei, auch im Rahmen der ICAO ehrgeizige NOX-Ziele zu verfolgen, 
wie z. B. durch aktive Mitarbeit bei der Überarbeitung der "ICAO NOX Long Term Technology 
Goals". 
 
 
b. Als weitere Maßnahmen nennen die Berater EU-Aktivitäten zur Einführung von ICAO 
Standards für Emissionen von neuen Triebwerken oder Flugzeugen während der Flugphase; 
die EU könne beginnen, auf die Einführung solcher Standards entweder nur für NOX oder für 
NOX und CO2 zusammen zu drängen. 
 
Anmerkungen: 
Vor der Einführung solcher Standards ist eine Reihe von technischen Schwierigkeiten zu lösen. 
Umfangreiche Studien im CAEP haben gezeigt, dass Reduktionen von Emissionen beim Start- 
und Landevorgang sich auch reduzierend auf die Emissionen bei der Flugphase auswirken. Im 
Ergebnis eignen sich Standards für den Start- und Landevorgang auch für die Kontrolle von 
Emissionen bei der Flugphase; gesonderte Standards sind hier nicht notwendig.  
 
 
c. Ein weiterer Vorschlag ist die Einführung von EU-Standards für NOX-Emissionen beim Start- 
und Landevorgang für Triebwerke und Flugzeuge bei Neuregistrierung in EU-Mitgliedsstaaten 
oder Flügen von oder nach EU-Flughäfen; diese Standards könnten strenger sein als die 
derzeitigen ICAO Standards. 
 
Anmerkungen: 
 
Triebwerke werden nicht „registriert“; Regelungen in dieser Richtung müssten auf eine 
bestimmte Triebwerk/Flugzeugzellen-Kombination anwendbar sein. EU Standards, die sich nur 
auf Neuregistrierungen von bestimmten Triebwerk/Flugzeugzellen-Kombinationen bezögen, 
wären diskriminierend und würden Wettbewerbsverzerrungen in Bezug auf Kosten und in 
Bezug auf die Möglichkeit der EU Airlines, gebrauchte Flugzeuge auf dem Weltmarkt zu 
erhalten, hervorrufen. Eine Anwendung eines solchen EU-Standards auf alle Flugzeuge, die 
den EU-Markt bedienen, riefe beachtliche internationale Probleme hervor. Obwohl sie zur 
Verbesserung der lokalen Luftqualität führen würden, würden sie keine Verbesserungen für das 
weltweite Klima bringen. 
 
 
d. Genannt wird die Einführung eines EU-Standards für NOX-Emissionen bei der Flugphase für 
Triebwerke und Flugzeuge bei Neuregistrierung in EU-Mitgliedsstaaten oder Flügen von oder 
nach EU-Flughäfen. 
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Anmerkung: 
 
Es gelten die Ausführungen zu b. und c. Es besteht die Gefahr internationaler Streitigkeiten. 
 
 
e. Die Berater nennen die Möglichkeit einer Auslaufphase für die schlechtesten Triebwerke von 
in der EU registrierten Flugzeugen oder von Flugzeugen, die von oder nach EU-Flughäfen 
fliegen. Nach Beendigung dieser Auslaufphase könne ein gänzliches Verbot solcher Triebwerke 
ausgesprochen werden. 
 
Anmerkungen: 
 
Die Erfahrung mit der Auslaufphase für lautstarke Flugzeuge hat gezeigt, dass die nunmehr 
unzulässigen Flugzeuge (zu künstlich gedrückten Preisen) zum weiteren Betrieb in andere 
Regionen der Welt weitergereicht wurden und dass nur in einzelnen Fällen diese Flugzeuge 
erworben wurden, um andere zu ersetzen. EU Airlines haben diese Flugzeuge natürlich ersetzt, 
so dass letztlich die weltweite Flugzeugflotte angestiegen ist. Demnach ist nur ein minimaler 
Effekt auf die globale NOX-Situation zu erwarten, wenn überhaupt. Um in irgendeiner Weise 
effizient zu sein, müsste die Auslaufphase von der ICAO koordiniert werden; ihre Vorteile 
sollten mit denen anderer operativer Maßnahmen abgewogen werden. Im Falle eines isolierten 
Vorgehens der EU drohen internationale Streitigkeiten (und daraus folgend wahrscheinliche 
Vergeltungsmaßnahmen seitens einiger Nicht-EU-Staaten gegen Flugzeugbetreiber aus der 
EU) oder Wettbewerbsverzerrungen. Auf die Ausführungen zu c. oben wird verwiesen. 
 
 
2. Operative Verfahren zur Reduzierung von NOX 

 

a. In dem Anhörungsschreiben wird ausgeführt, die Implementierung des Single European Sky 
durch die EU könne Effizienzverbesserungen im Europäischen Luftverkehrsmanagement 
gewährleisten und so Umwege von Flügen im EU-Luftraum vermeiden. Dies würde alle 
Emissionen einschließlich NOX reduzieren. Dies sei – so die Autoren – bereits Teil des 
übergreifenden Ansatzes zur Eindämmung der Luftfahrt-Emissionen, wie in dem Bericht der 
Kommission von 2005 (COM (2005)459 final) bereits dargelegt wurde.  
 
Anmerkungen: 
 
Wir sind überzeugt, dass Verbesserungen im Luftverkehrsmanagement binnen kurzer Zeit 
bedeutende Reduktionen von Treibhausgasemissionen im Rahmen der gesamten Luftfahrt 
ermöglichen würden. Darüber hinaus werden solche Verbesserungen nicht durch die 
Notwendigkeit zur Einführung neuer Technologien behindert, sondern nur durch institutionelle 
Hindernisse, die vor allem aufgrund von nationalen Partikularinteressen bestehen.  
 
Der Single European Sky bietet die beste Gelegenheit, sowohl NOX als auch CO2 im 
Europäischen Luftraum zu reduzieren. Die Realisierung des Single European Sky sollte 
deswegen mit der höchsten Priorität – noch vor der Prüfung und Einführung marktbasierter 
Maßnahmen – verfolgt werden.  
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b. Weiterer Vorschlag ist die Implementierung von Luftverkehrsmanagement-Verfahren durch 
die EU, die z.B. durch Fliegen in bestimmten Höhen oder auf bestimmten Routen, durch das 
kontinuierliche Sinkflugverfahren oder durch Meidung von wassergesättigten Lufträumen die 
Bildung von Kondensstreifen, NOX-Emissionen und CO2-Emissionen reduzieren. 
 
Anmerkungen: 
 
Es ist beunruhigend, dass dieser Vorschlag im Rahmen dieses Beratungsprozesses 
aufgekommen ist. Er zeugt von geringen Kenntnissen der komplexen operativen, Sicherheits- 
und, in der Tat, Umwelt-Einschränkungen, die bereits heute im tagtäglichen Betrieb vorhanden 
sind. 
 
Die Bildung von NOX hängt von der Temperatur und dem Druck in der Brennkammer ab. Um 
die Bildung von Kondensstreifen (welche flüchtige Phänomene von kurzer Dauer sind) zu 
vermeiden, müssten Flüge in den meisten Fällen Umwege machen, die die 
Sektorenentfernungen vergrößern würden, oder müssten in geringeren Höhen fliegen, was 
wiederum mehr CO2 und NOX generieren würde. 
 
Maßnahmen wie das kontinuierliche Sinkflugverfahren sollten verstärkt zum Einsatz kommen, 
da sie echte Klimaverbesserungen mit sich bringen. Ein klimaoptimiertes 
Luftverkehrsmanagement, welches das Umfliegen von bestimmten Luftraumblöcken zur 
Vermeidung von Kondensstreifenbildung zum Ziel hätte, würde voraussichtlich jeden 
Effizienzgewinn des Single European Sky und die daraus folgenden Entlastungen des Klimas 
zunichte machen. 
 
 
3. Ökonomische und finanzielle Anreize 
 
a. Die Autoren des Konsultationspapiers zeigen auf, dass eine EU-weite Differenzierung 
bestehender Entgelte auf der Basis von NOX Emissionen je LTO oder aber ein extra EU-weites 
NOx-Entgelt je LTO (z.B. in Form von Luftverkehrsmanagement-Entgelten, Flughafenentgelten 
oder Gebühren) denkbar wäre. Die Erlöse der Gebührenerhebung könnten aus Sicht der 
Autoren für Ausgleichmaßnahmen oder für Forschung und Entwicklung verwendet werden. 
 
Anmerkungen: 
 
Generell empfiehlt es sich, zunächst das Potential bestehender Entgeltsysteme zur Reduktion 
der NOx-Belastung zu eruieren und die Effekte derzeit getesteter Entgeltmodelle abzuwarten. 
NOx-Entgelte sind im Vereinigten Königreich, in Schweden und in Schweiz eingeführt und 
werden zur Zeit in Deutschland an den beiden größten Flughäfen getestet. In der Schweiz, in 
Schweden und in Deutschland sind diese Entgeltsysteme aufkommensneutral. Europaweite 
NOX-Entgelte gibt es nicht; allerdings existiert ein "ERLIG" genanntes Modell, das auf eine 
Empfehlung der ECAC zurückgeht. Darüber hinaus gibt es auch eine ICAO-Anleitung (Doc 
9884), die befolgt werden sollte. Wir treten dafür ein, dass Entgelte grundsätzlich nur an 
Flughäfen zur Anwendung kommen, an denen die Luftqualität ein Problem darstellt. Ein 
Erfassungssystem für NOX-Emissionen in der Flugphase erscheint nicht notwendig, da diese 
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mit den NOX-Emissionen im LTO stark korrelieren. Wenn ein NOx-abhängiges Entgeltsystem 
überhaupt europaweit eingeführt würde, sollte es aufkommensneutral gestaltet sein.  
 
b. Das Konsultationspapier enthält den Vorschlag, in der EU Streckengebühren für NOx zu 
erheben oder Anreize für eine bessere NOx-Performance zu setzen; dies solle für Flüge von, 
nach und zwischen EU-Flughäfen gelten sowie für Flüge im EU-Luftraum oder für jeden 
anderen Flug innerhalb der Gerichtsbarkeit von EU Mitgliedsstaaten gelten. Die Erlöse aus den 
Streckengebühren könnten auf verschiedene Art und Weise verwendet werden. Die Setzung 
von Leistungsanreizen hingegen würde zu keinen zusätzlichen Erlösen führen, da ein 
Anreizsystem durch die Modulierung der Entgelte umgesetzt würde und das System insoweit 
aufkommensneutral wäre. Das System könne auf verschiedenen Kenngrößen beruhen, sei es 
auf der absoluten Menge der Emissionen, auf den geflogenen Revenue-Tonne-Kilometre (RTK) 
oder auf den jeweiligen Ladefaktoren.  
 
Anmerkungen: 
 
Es ist technisch schwierig, Leistung oder Effizienz in Bezug auf NOx-Reduktion zu bemessen; 
eine anerkannte Methodik liegt hierfür noch nicht vor. Es ist aber gemeinhin bekannt, dass die 
Ära des „billigen“ Treibstoffs vorbei ist. Die Luftfahrt sieht sich, wie jede andere Industrie auch, 
mit der Aussicht auf fortlaufend ansteigende Treibstoffpreise konfrontiert. Die Treibstoffkosten 
stellen bereits heute einen signifikanten Anteil an den Betriebskosten dar; und auch in Zukunft 
werden die steigenden Kosten für Treibstoff der größte Anreiz für den Luftfahrtsektor sein, den 
Treibstoffverbrauch und damit die Emissionen zu reduzieren. 
 
Eine einseitige Veränderung der Bemessungsgrundlage für Streckengebühren durch die EU 
könnte – wie schon in anderem Zusammenhang erwähnt – als Verstoß gegen internationales 
Recht gesehen werden und zu entsprechenden Auseinandersetzungen führen. 
 
 
c. Das Anhörungspapier adressiert die mögliche Einbeziehung von NOX-Emissionen des 
Luftverkehrs in den Emissionshandel der EU; nach den Vorstellungen der Autoren sollten 
Berechtigungen für NOX-Emissionen der Luftfahrt gegen Berechtigungen für CO2-Emissionen 
gehandelt werden; Flugzeugbetreiber würden dann verpflichtet, zusätzlich zu den CO2-
Emissionsrechten auch NOX-Emissionsrechte für alle Flüge von und zu Flughäfen in der EU zu 
erwerben. 
 
 
Anmerkungen: 
 
Anders als bei CO2 gibt es keinen direkten mathematischen Zusammenhang zwischen der 
Treibstoffverbrennung und der NOx-Erzeugung. Problematisch wäre demnach die Bestimmung 
des Umrechnungsfaktors zwischen CO2 und NOx, wenn man berücksichtigt, dass beide Gase 
unterschiedlich lang in der Atmosphäre verbleiben. Der BDF würde einem Vorschlag zur 
Schaffung eines separaten ETS für NOX vehement entgegentreten, da es zusätzliche 
Komplikationen im internationalen Kontext schaffen würde.  
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d. Die Autoren diskutieren die Einführung eines Multiplikators für die Luftfahrt im Rahmen des 
Emissionshandels; Flugzeugbetreiber, die Emissionsrechte, entsprechend dem spezifischen 
Ausstoß erwerben, wären nach diesem Modell verpflichtet, mehr als eine Berechtigung für jede 
emittierte Tonne CO2 abzugeben, um anderweitige Klimawirkungen der Luftfahrt 
widerzuspiegeln; der Faktor könnte für alle gleich oder Flugzeug spezifisch sein. 
 
Anmerkungen:  
 
Der BDF ist strikt gegen diesen Vorschlag, denn 

1. Der beste Weg, mit NOX umzugehen, ist die Reduktion mittels internationaler Standards. 
2. Darüber hinaus gibt es, wie im IPCC Report aufgezeigt, wissenschaftliche 

Unsicherheiten in Bezug auf die nicht durch CO2 induzierten Effekte des Flugverkehrs 
für den Klimawandel. 

3. Wie von Herrn Dr. David Lee in der Sitzung des Europäischen Parlaments vom 7.6.2007 
hervorgehoben, könnte ein Multiplikator die Hersteller dazu bewegen, sich 
ausschließlich auf CO2 zu konzentrieren und andere Gase zu vernachlässigen. Dies 
hätte den paradoxen Effekt, dass NOX-Emissionen durch den Multiplikator verstärkt 
würden. 

4. Etliche der führenden europäischen Forscher im Bereich des Klimawandels (Sausen, 
Schuman, Forster, Shine, Stuber und Saksen) raten von dem Gebrauch eines einfachen 
Faktors wegen der komplexen Effekte und Unsicherheiten in Bezug auf Nicht-CO2 
Emissionen der Luftfahrt nachdrücklich ab. 

 
 
e. Als weiterer Vorschlag im Rahmen der Konsultation wird die Einführung eines 
eigenständigen NOX-Emissionshandelssystems für den Luftverkehr vorgeschlagen das auch auf 
andere Sektoren ausgeweitet werden könnte. 
 
Anmerkungen: 
 
Siehe Antwort zu c. 
Die Industrie unterstützt den Vorschlag nicht. Zunächst sind detailliertere Untersuchungen zu 
den genauen Wirkungen von NOX-Emissionen erforderlich. Andere Sektoren und Industrien 
sollten in diese Untersuchungen mit einbezogen werden. 
 
 
f. Die letzte vorgeschlagene Maßnahme im Bereich der ökonomischen und finanziellen Anreize 
ist die Einführung von NOX-Emissionen als Kriterium für die Slotzuteilung; der Einsatz von NOx-
armem Fluggerät könnte nach den Vorstellungen der Autoren durch bevorzugten Zugang oder 
sonstige Vorteile bei der Zuteilung von Slots an verkehrsreichen Flughäfen belohnt werden. 
 
Anmerkungen: 
 
Dieser Vorschlag ist völlig inakzeptabel, da die Slotzuteilung ein wertungsneutraler, technischer 
Prozess ist, der an bestimmten Flughäfen genutzt wird, um Probleme der Überlastung zu lösen. 
Nur ein geringer Teil der Flughäfen in der EU betreibt eine Slotkoordination. Die Zuteilung sollte 
nicht für Umweltbelange eingesetzt werden. Carrier aus Drittstaaten hätten hier weit mehr als 
heimische Carrier die Möglichkeit, beim Einsatz ihrer Flotte zu differenzieren. größere 
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Freiheiten, NOx-arme Flugzeuge zu europäischen Flughäfen einzusetzen und Flugzeuge mit 
größerem spezifischen NOX-Ausstoß im Ausland fliegen zu lassen. So würde nicht nur die 
angestrebte Entlastung der Umwelt zunichte gemacht, sondern EU-Carriern würden im 
Wettbewerb stark benachteiligt. Würden so vermehrt kleinere Flugzeuge mit niedrigeren 
Emissionswerten eingesetzt, könnte dies auch zu ineffizientem Gebrauch von knappen 
Flughafenressourcen führen. Der Vorschlag, den NOx-Ausstoß bei der Slotvergabe zu 
berücksichtigen, würde eine bereits schwierige und delikate Situation weiter verkomplizieren 
und kaum Aussichten auf eine messbare Verringerung der Umweltbelastung schaffen. 
 
 
4. Sonstige Maßnahmen 
 
a. Unter "sonstige Maßnahmen" führen die Autoren freiwillige Vereinbarungen mit 
Triebwerkherstellern und/oder Flugzeugzellenherstellern und/oder Flugzeugbetreibern an. 
Entsprechende Vereinbarungen zur NOX-Reduktion bei Triebwerken könnten – so die Autoren – 
pro LTO, pro Passagier oder pro RTK gemäß einem bestimmten Zeitplan geschlossen werden. 
Die ACARE-Technologieziele könnten dem als Vorbild dienen. 
 
Anmerkungen: 
Staatliche Vorgaben bestimmen ohnehin bereits die Triebwerksherstellung. Neu entwickelte 
Triebwerke müssen durch den Staat und von internationalen Stellen zertifiziert für den 
internationalen operativen Gebrauch zugelassen werden. Daraus kann gefolgert werden, dass 
jedes Bestreben, NOX-Emissionen zu reduzieren, mit der Entwicklung und Implementierung von 
neuen internationalen Standards (innerhalb der ICAO) oder gleichwertigen freiwilligen 
Vereinbarungen der Industrie beginnen sollte. 
 
b. Als weitere "sonstige Maßnahme" wird eine Forcierung der Forschunganstrengungen 
genannt im Bereich von: 
 

�  Triebwerken mit dem Schwerpunkt auf die Reduktion von NOX-Emissionen 
�  Operative Verfahren mit dem Ziel der Reduktion von NOx-Emissionen , insbesondere 

Luftverkehrsmanagement 
�  Optimale Verfahren (Best Practice) zur Reduktion der NOX-Emissionen während des 

Flugs; Finanzierung einer Studie zur Bestimmung dieser Verfahren und Verbreitung der 
Ergebnisse unter den wesentlichen Stakeholdern 

 
Solchen Forschungsvorhaben eine höhere Priorität einzuräumen, ist bereits Teil des 
übergreifenden Ansatzes, der in dem Bericht der Kommission von 2005 (COM (2005)459 final) 
dargelegt ist. 
 
Anmerkungen: 
 
Der BDF unterstützt jede Anstrengung, die Forschung und Entwicklung zu stärken, da 
technologische Verbesserungen zusammen mit erhöhter Effizienz des 
Luftverkehrsmanagements die besten Wege darstellen, die Emissionen der Luftfahrt.zukünftig 
einzudämmen. Diesbezüglich ist der erste Punkt der vielversprechendste Ansatz. Jedoch ist 
jede Maßnahme, die zu zusätzlichen Steuern oder Entgelten führen würde, diskriminierend. 
Erlöse aus solchen Maßnahmen sollten ausschließlich der Finanzierung von Forschung und 
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Entwicklung im Luftverkehr zugute kommen und dort auf eine Verbesserung der Umwelt-
Performance hinwirken. 
 
Es bestehen Wechselwirkungen zwischen CO2, NOX, Lärm und Sicherheit. Operative 
Möglichkeiten, Treibstoff und Emissionen zu reduzieren, wurden von der ICAO in dessen 
Circular 303 aufgezeigt. Es besteht hier also keine Notwendigkeit, das Rad neu zu erfinden. 
 
 
Fragen an die Stakeholder 
 
Der Berater hatten den Stakeholdern aufgegeben, ihre Bemerkungen zur der umfangreichen  
Liste der aufgezeigten Strategieoptionen zu übermitteln. Es sei hilfreich, wenn das Feedback 
zumindest die folgenden Fragen abdecken würde: 
 
1. Deckt diese lange Liste alle denkbaren Maßnahmen ab? Falls nicht, bitte schlagen Sie 
weitere Maßnahmen vor. 
 
Der Flughafenbetrieb sollte effizienter gestaltet werden. 
 
2. Was wären aus Ihrer Sicht die wichtigsten Für und Wider der verschiedenen Maßnahmen auf 
der Liste? 
 
Die höchste Priorität haben verbesserte Technologien und Standards. Als ergänzende 
Maßnahmen kämen unter Umständen operative Verfahren und ökonomische Maßnahmen in 
Betracht. 
 
3. Welche Maßnahmen würden Sie als die effektivste im Hinblick auf die Reduktion von NOX-
Emissionen halten? Warum? 
 
Verbesserte Technologie, internationale Standards und Verbesserungen im 
Luftverkehrsmanagement sind am effektivsten. 
 
4. Welche Maßnahmen halten Sie für die kosteneffektivste? Warum? 
 
Verbesserte Technologie, internationale Standards und 
Luftverkehrsmanagementverbesserungen sind auch im Hinblick auf die Kosten am effektivsten. 
 
5. Könnten Maßnahmen zur Reduktion der NOX-Emissionen bei der Flugphase negative 
Wechselwirkungen haben? Bitte spezifizieren Sie diese Maßnahmen und nennen Sie Gründe. 
 
ICAO arbeitet derzeit daran, diese Abhängigkeiten zu erforschen. Wenn der NOX-Ausstoß 
reduziert werden soll, gibt es erhebliche Wechselwirkungen mit CO2, Lärm und der Sicherheit. 
Die Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen sollte nicht zu Marktverzerrungen führen. 
 
6. Welche negativen Auswirkungen könnten Maßnahmen zur Reduktion von NOX-Emissionen 
haben? Bitte benennen Sie diese Maßnahmen und die Gründe für Ihre Einschätzung. 
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Hier sind wiederum die Wechselwirkungen zwischen CO2, NOX, Lärm und der Sicherheit zu 
nennen. 
 
7. Könnten einzelne Maßnahmen zur Reduktion von NOX-Emissionen neben den 
Klimaauswirkungen auch andere positive Folgen haben? Bitte benennen Sie diese Maßnahmen 
und die Gründe für Ihre Einschätzung. 
 
Maßnahmen zur Reduktion von NOx könnten der Verbesserung der lokalen Luftqualität dienen. 


